




der Jagdabgabe. Die Auszahlung der Aufwandsentschädigung erfolgt 
durch den Landesjagdverband. 

6. Vertreter des Landesjagdverbandes und des Ministeriums treffen sich
jährlich Anfang September, um über die Einhaltung des Erlegungsver
zichtes und die Ergebnisse der Bestandsermittlung zu beraten.

7. Der Landesjagdverband setzt sich auf allen Ebenen bei seinen Mit
gliedern nachdrücklich für die Einhaltung des Erlegungsverzichts ein.
Während der Laufzeit der Vereinbarung wird auf den Erlass eines
grundsätzlichen Abschussverbotes durch Allgemeinverfügung verzich
tet. Jagdbezirke, die- - entgegen dieser Vereinbarung - nicht auf die
Erlegung von Rebhühnern verzichten, müssen jedoch gegebenenfalls
mit einem auf den Jagdbezirk bezogenen behördlichen Abschussver
bot rechnen.
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Die Vereinbarung zum freiwilligen 

Bejagungsverzicht wird um ein weiteres 

Jahr (Monitoring 2024) verlängert. 


